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Die Änderung der E-Privacy Richtlinie …  
 

… ist am 25.11.2009 vom Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Union beschlossen 

worden. Sie ist am 19.12.2009 in Kraft getreten und muss bis spätestens zum 25.11.2011 in natio-

nales Recht umgesetzt werden. 

 

Wesentliche Änderungen lauten wie folgt: 

 

1. Es sind Informationspflichten bei Datenpannen eingefügt worden. Neben der zuständigen 

nationalen Behörde ist der Betroffene unverzüglich zu informieren. 

2. Cookies dürfen künftig nicht mehr ohne Zustimmung des Internetnutzers installiert werden. 

3. Eine gerichtliche Rechtsschutzmöglichkeit muss gegen unerbetene Versendung von Emails, 

Fax, SMS oder MMS eingeführt werden. 

4. Verstößen gegen Datenschutzvorschriften müssen konkrete Sanktionen, bis hin zu strafrecht-

lichen Sanktionen entgegen gesetzt werden. 

 

Gegenstand dieser Betrachtung sind die Einschränkungen bei der Nutzung von Cookies. 

 

Artikel 5 Absatz 3 der E-Privacy Richtlinie ist nun wie folgt gefasst: 

 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Speicherung von Informationen oder der Zugriff auf Infor-

mationen, die bereits im Endgerät eines Teilnehmers oder Nutzers gespeichert sind, nur gestattet ist, 

wenn der betreffende Teilnehmer oder Nutzer auf der Grundlage von klaren und umfassenden Infor-

mationen, die er gemäß der Richtlinie 95/46/EG u. a. über die Zwecke der Verarbeitung erhält, seine 

Einwilligung gegeben hat. Dies steht einer technischen Speicherung oder dem Zugang nicht entgegen, 

wenn der alleinige Zweck die Durchführung der Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches 

Kommunikationsnetz ist oder wenn dies unbedingt erforderlich ist, damit der Anbieter eines Dienstes 

der Informationsgesellschaft, der vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wurde, diesen 

Dienst zur Verfügung stellen kann. 

 

Welche weitreichenden Folgen sich hieraus ergeben wird erst klar, wenn man die Stellungnahme zur 

verhaltens- bzw. zielgruppenorientierten Werbung im Internet der Artikel 29 Datenschutzgruppe 

vom 22.06.2010 liest. 

 

Die Artikel 29 Datenschutzgruppe ist das Beratungsgremium der Europäischen Gemeinschaft in 

Datenschutzfragen. Zusammengesetzt ist das Gremium aus jeweils einem Vertreter der nationalen 

Datenschutzbehörden, dem Europäischen Datenschutzbeauftragten und einem Vertreter der Euro-

päischen Kommission. Derzeit hält die Bundesrepublik Deutschland den Vorsitz in der Artikel 29 

Datenschutzgruppe. 

 



Es ist somit davon auszugehen, dass die Interpretation des Artikel 5 Abs.3 der E-Privacy Richtlinie 

durch dieses Gremium bei der bis zum 25.05.2011 erforderlichen deutschen Gesetzgebung einen 

nicht unerheblichen Einfluss nehmen wird. 

 

Die Artikel 20 Datenschutzgruppe vertritt folgende Auffassung: 

 

1. Nutzer sollen künftig im Voraus in die Installation von Werbe-Cookies einwilligen. 

2. Der Einsatz von Werbe-Cookies soll künftig zeitlich beschränkt sein. Der Vorschlag des Gre-

miums geht insoweit in Richtung eines Jahres. 

3. Der Nutzer soll in regelmäßigen Abständen informiert werden, dass eine Auswertung seines 

Online-Verhaltens mittels Cookies zu Werbezwecken erfolgt. 

4. Es soll davon abgesehen werden, dass das Online-Verhalten von Minderjährigen ausgewertet 

wird. 

 

Die Änderung der E-Privacy Richtlinie beinhaltet somit einen Paradigmenwechsel von Opt-Out in Opt-

In in Bezug auf Werbe-Cookies. Die Notwendigkeit einer Umsetzung in nationale Gesetzgebung ergibt 

sich zwingend aus dem Wortlaut der Richtlinie. Zeitliche Beschränkungen, Informationspflichten und 

das Ausklammern von Minderjährigen ergibt sich zunächst nicht aus dem Richtlinientext. Es steht 

allerdings zu erwarten, dass auch hierzu eine einschränkende Gesetzgebung erfolgt. 

 

Geschäftsmodelle sollten im Hinblick auf die zu erwartende Gesetzesänderung für den Zeitraum ab 

Juni 2011 überdacht werden. 
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